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Anzuwendende Stundensätze für das Jahr 2024 
 
Förderperiode 2021 – 2027 
 
 

Unternehmen 
 

Personenkategorie Kürzel Stundensatz 

Promotion, Habilitation PH 62,26 EUR 

Diplom, Magister, Master, Staatsexamen DI 44,37 EUR 

Bachelor BA 35,13 EUR 

Meister, Techniker, Fachschulabschluss MT 30,74 EUR 

anerkannter Berufsabschluss FA 24,73 EUR 

ohne beruflichen Ausbildungsabschluss UG 21,60 EUR 

 
Für am Vorhaben beteiligte Beschäftigte können bei Vollbeschäftigung bis zu 143 
produktive Stunden pro Monat abgerechnet werden. In Teilzeit angestellte 
Beschäftigte werden anteilig berücksichtigt. 
 
Am Projekt beteiligte Geschäftsführer (Kürzel „GF“) werden aufgrund ihrer 
Verantwortung für das Vorhaben in die Stufe der höchstqualifizierten Person im 
Vorhaben eingeordnet. Verfügt die Geschäftsführerin / der Geschäftsführer über die 
höchste Qualifikation, erfolgt die Einordnung in diese Qualifikationsstufe. Zudem sind 
für Geschäftsführer grundsätzlich nicht mehr als 70 produktive Stunden pro Monat 
zuwendungsfähig. Bei Geschäftsführern von neu gegründeten Unternehmen oder 
wenn mehrere Geschäftsführer eines Unternehmens am Projekt beteiligt sind erteilt 
die TBI GmbH gern Auskunft. 
 

Forschungseinrichtungen 
 

Personenkategorie Kürzel Stundensatz Erläuterungen 

Professur PFE 70,46 EUR  

Ärztlicher 
wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

ÄWM 61,39 EUR Beschäftigte, die nach TV-Ä 
vergütet werden (inkl. 
Rotationsstellen/Gerokstellen) 

Nachwuchsgruppen-
leiter 

NGL 58,25 EUR  
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Postdoktorand und 
Vergleichbare 

PD 50,05 EUR Promoviertes Personal oder 
sonstige wissenschaftliche 
Beschäftigte ohne 
Promotionsabsicht mit mindestens 
3-jähriger Berufserfahrung 
(universitäres Diplom oder 
Masterabschluss Uni/FH) 

Doktorand und 
Vergleichbare 

D 46,39 EUR Promovierende oder sonstige 
wissenschaftliche Beschäftigte 
ohne Promotionsabsicht mit 
weniger als 3 Jahren 
Berufserfahrung (universitäres 
Diplom oder Masterabschluss 
Uni/FH) 

Sonstiger 
wissenschaftlicher 
Mitarbeiter  

SWM 38,02 EUR Beschäftigte mit 
Bachelorabschluss Uni/FH 

Nichtwissenschaft-
licher Mitarbeiter 

NM 33,48 EUR Sonstige technische oder 
administrative Beschäftigte mit 
tarifgebundenem Arbeitsvertrag 
wie z.B. Technische Assistenz, 
Labor- und Werkstattpersonal 

Sonstige Personal-
mittel  

WHM 22,46 EUR wissenschaftliche Hilfskräfte 
(abgeschlossene wissenschaft-
liche Hochschulbildung im Sinne 
der Nr. 1 der Protokollerklärungen 
zu Teil I der Entgeltordnung zum 
TV-L oder Master-Abschluss in 
einem akkreditierten Fachhoch-
schulstudiengang) 

WHB 17,05 EUR wissenschaftliche Hilfskräfte 
(Master-Abschluss in einem nicht 
akkreditierten Fachhochschul-
studiengang oder Bachelor-
Abschluss oder 
Fachhochschulabschluss) 

SH 16,95 EUR wissenschaftliche Hilfskräfte ohne 
abgeschlossene Hochschulbildung 
im Sinne der Qualifikationsstufen 
WHM und WHB (studentische 
Hilfskräfte) 

 
Für die am Vorhaben beteiligten Beschäftigten können bei Vollbeschäftigung 
grundsätzlich bis zu 143 Stunden pro Monat (maximal 1 720 Stunden pro Jahr) 
abgerechnet werden. In Teilzeit angestellte Beschäftigte werden anteilig 
berücksichtigt. 


